é Seite Sitzungstermin TOP
STADTENTWASSERUNG [TZEHOE Sitzungsvorlage 30.05.2006 4
B h Aktenzeichen
auausscnuss 66-26-11/05

Fachbereich/Bereich
Stadtentwasserung Itzehoe
Gremium endgultige Beschlussfassung
Bauausschuss X | Beschlussempfehlung an Ratsversammlung

Anhorung / Information

Anlagen

- 1 - Geschaftsbericht des Eigenbetriebes Stadtentwasserung
- 2 — Bestatigungsvermerk des Abschlusspriifers

Betreff

Feststellung des Jahresabschlusses 2005 des Eigenbetriebes Stadtentwasserung
Itzehoe

1. Beschluss-/Entscheidungsvorschlag

Der Bauausschuss empfiehlt der Ratsversammlung folgende Feststellung des Jahresab-
schlusses 2005 des Eigenbetriebes Stadtentwasserung ltzehoe vorzunehmen:

1. Der Jahresabschluss wird in der gepruften Fassung festgestellt. Die Bilanzsumme be-
tragt 79.615.330,67 Euro. Der Jahresverlust in Héhe von 145.517,42 Euro ist in den Ka-
lenderjahren 2006-2008 auszugleichen.

2. Der bei der 6ffentlichen Einrichtung Schmutzwasserbeseitigung erwirtschaftete Uber-
schuss in H6he von insgesamt 84.517,92 Euro ist fur den Ausgleich des Verlustes des
Vorjahres zu verwenden.

3. Der bei der offentlichen Einrichtung Niederschlagswasserbeseitigung erwirtschaftete
Uberschuss in Hohe von 105.183,32 Euro ist der Gebiihrenausgleichsriicklage zuzufiih-
ren und bei der Kalkulation des Gebuhrensatzes fir das Kalenderjahr 2007 zu bertck-
sichtigen.

Dieser Beschluss erfolgt unter dem Vorbehalt, dass der Landesrechnungshof keine ei-
genen Feststellungen gem. § 14 Abs. 4 des Kommunalpriifungsgesetzes zum Ab-
schluss trifft.

2. Beschluss/Entscheidung/Empfehlung (abweichend oder ergénzend vom o.g. Vorschlag)

Sitzung am TOP

Beratungsergebnis I:I offentlich I:I nichtoffentlich

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen Beglaubigt

I:l einstimmig l:l mit Stimmenmehrheit

in das Berichtswesen
I:' It. Beschlussvorschlag I:l abweichender / erganzender Beschluss I:l aufzunehmen
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Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgt durch Beschluss der Ratsversammlung
nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 der Eigenbetriebsverordnung. Der Geschéftsbericht ist dieser Vorlage
als Anlage beigefugt. In diesem Bericht ist das Ergebnis im einzelnen dargestellt. Es setzt
sich aus zwei unterschiedlichen Aspekten zusammen:

Zum einen schlie3t das Wirtschaftsjahr 2005 mit einem Jahresverlust in Hohe von
145.571,42 Euro ab. Zum anderen haben beide 6ffentlichen Einrichtungen in 2005 Uber-
schiisse erwirtschaftet.

Der Jahresverlust in Hoéhe von 145.571,42 Euro ist auf eine Korrekturbuchung zum Ergeb-
nis des Vorjahres 2004 zuriickzufiihren. Aufgrund des Verlustes der 6ffentlichen Einrich-
tung Schmutzwasserbeseitigung wurde die Neubewertungsricklage (Differenz zwischen
Abschreibungen auf Herstellungskosten und Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeit-
werten) — anders als in allen Vorjahren seit 1995 - bei der 6ffentlichen Einrichtung
Schmutzwasserbeseitigung in 2004 nicht erwirtschaftet. Bei der Erstellung des Jahresab-
schlusses wurde in diese Berechnung — wie sich im Nachhinein herausgestellt hat - die
offentliche Einrichtung Niederschlagswasserbeseitigung einbezogen. Dies war nicht kor-
rekt, da hier die Neubewertungsriicklage erwirtschaftet worden ist. Dieser Fehler wurde
deshalb im Jahresabschluss 2005 korrigiert und fiihrt zu dem genannten Ergebnis.

Das Ergebnis der 6ffentlichen Einrichtung Schmutzwasserbeseitigung weist mit 84.517,92
Euro einen Uberschuss aus, der zur Deckung des Verlustes des Vorjahres in 2004 zu ver-
wenden ist.

Wie dem Geschéftsbericht entnommen werden kann, fallt der Uberschuss im Vergleich zur
Gebihrenkalkulation fir 2005 erheblich niedriger aus. Der Grund hierfur liegt insbesondere
bei der geringer abgerechneten Frischwassermenge. Aufgrund des Anschlusses des Ab-
wassers aus Wilster zur Klaranlage kann dennoch nach dem gegenwartigen Stand der Er-
kenntnisse davon ausgegangen werden, dass der im Vorjahr erwirtschaftete Verlust bis
Ende des Kalenderjahres 2008 ausgeglichen sein wird, ohne dass der derzeitige Geblih-
rensatz von 2,25 Euro/m? erh6éht werden muss.

Einen Uberschuss hat auch die 6ffentliche Einrichtung Niederschlagswasserbeseitigung mit
105.183,32 Euro erwirtschaftet. Der Grund hierfur liegt insbesondere darin, dass im Vorjahr
keinen besonderen Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen getétigt werden mussten.
Wie abgabenrechtlich vorgeschrieben, wird der Uberschuss zunéchst der Gebiihrenaus-
gleichsrtickstellung zugefuhrt und dann bei der Kalkulation des Gebiihrensatzes fur das
Kalenderjahr 2007 bertcksichtigt werden. Insgesamt verfligt die 6ffentliche Einrichtung
Niederschlagswasserbeseitigung damit Gber eine Gebihrenriickstellung in Héhe von
263.027,35 Euro.

Die Prufung des Jahresabschlusses ist erneut durch die Wirtschaftspriufungsgesellschaft
Treukom GmbH, Hamburg, durchgefiihrt worden. Die Prifung erfolgte durch die Herren

Manfred Hoppner und Marcus Faber. Der Prifbericht liegt vor und kann im Eigenbetrieb
Stadtentwasserung eingesehen werden.

Als Anlage beigefugt ist die Zusammenfassung des Prufberichtes. Er ist mit dem uneinge-
schrankten Prifungsvermerk des Wirtschaftsprifers versehen.

Die Wirtschaftsprufer werden zu Beginn der Sitzung zur Verfiigung stehen und das Pri-
fungsergebnis erldautern sowie fur die Beantwortung von Fragen bzw. weitergehenden Er-
lauterungen ebenso zur Verfiigung stehen, wie der Werkleiter und Mitarbeiter der Stadt-
entwasserung.

Itzehoe, Datum Unterschrift Werkleiter

19.05.2006
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Umbau des Schmutzwasserpumpwerks Bekstral3e

1. Beschluss-/Entscheidungsvorschlag

Der Bauausschuss nimmt vom dargestellten Sachverhalt Kenntnis.

Die Variante 1 — Ausfiihrung mit Gberfahrbaren Deckeln — soll als Vorzugsvariante weiter-

verfolgt werden.

2. Beschluss/Entscheidung/Empfehlung (abweichend oder ergénzend vom o.g. Vorschlag)

Beratungsergebnis |:| offentlich

|:| nichtéffentlich
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In der Sitzung des Bauausschusses vom 27. September 2005, in der u. a. der Wirtschafts-
plan fur das Jahr 2006 beraten wurde, hat die Stadtentwasserung erste technische Uberle-
gungen zum Umbau des Schmutzwasserpumpwerks BekstraRe mundlich erlautert.

Nach der Vorstellung der Stadtentwéasserung soll der aus dem Stral3enkérper herausra-
gende Teil des Pumpwerks abgebrochen werden und durch eine fir LKW und Busse be-
fahrbare Stahlbetondecke ersetzt werden.

Der aus dem Jahr 1967/68 stammende oberirdische Teil war damals aus Hochwasser-
schutzgrinden bis auf eine Hohe von NN + 5,50 m erstellt worden, wobei die Einstiege in
dieser Hohe durch die Dachplatte hochwassersicher angebracht wurden.

Seit der Zuschittung der Storschleife im Jahr 1974 und dem Bau des Stérsperrwerks im
Jahr 1975 ist dieser Teil des Pumpwerks jedoch Uberfllissig und stellt fir die wiederkehren-
den Unterhaltungsarbeiten der Stadtentwasserung (Reinigung des Pumpensumpfs, Kon-
trollgange und Wartungsarbeiten am maschinellen und elektrotechnischen Teil) eine Er-
schwernis dar.

Die neugeschaffene Stahlbetondecke soll zur besseren optischen Einbindung in die in den
Jahren 1995/1996 mit Stadtebauférderungsmitteln umgestalteten Stral3enbereiche der
Bekstral3e sowie des Theaterumfelds mit Granitpflaster oder &hnlichen Materialien so
Uberpflastert werden, dass oberirdisch lediglich zwei Einstiegstffnungen von ca. 1,20 x
1,20 m sichtbar bleiben werden.

Die genaue gestalterische Ausfihrung wird bis Mitte Juni 2006 mit der Stadtplanung und
der Tiefbauabteilung der Rathausverwaltung abgestimmt werden.

Die Einstiege selbst kdnnen in zwei Varianten ausgefuhrt werden:

a) Variante 1
Die Einstiegsluken sind ebenfalls fur LKW und Busse befahrbar konstruiert und
miissen wegen der héheren Eigengewichte mit einer passenden Offnungsmechanik
versehen werden. Ein standiges Beparken der neu geschaffenen Flache (ca. 15 m?)
ist nicht zulassig. Die fur den Arbeitsschutz nétigen Be- und Entliftungsleitungen
sollen zu unterirdischen Kontrollschachten in der neben dem Stral3enkdrper befind-
lichen Grandflache gefuhrt werden.

b) Variante 2
Die Einstiegsluken werden nicht Gberfahrbar ausgefiihrt und ragen ca. 20 cm aus
der Oberflache heraus. Die Be- und Entluftung erfolgt durch Offnungen in den Ein-
stiegsluken.
Zum Schutz gegen Uberfahren wird eine demontierbare Absperreinrichtung aus
Stahl errichtet. (z. B. in der Form wie sie am Holzkamp - finanziert mit Stadtebau-
forderungsmitteln - zum Schutz der Baume verwendet wurde). Alternativ komm eine
Absperrung mit Pollern in Frage. Somit wiirde eine nicht stéandig befahrbare Flache
von ca. 2,30 m Durchmesser in der Mitte des Wendehammers verbleiben. Der jetzi-
ge Oberbau besitzt einen Durchmesser von 4,30 m.

Itzehoe, Datum Unterschrift Werkleiter

19.05.2006
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Betreff

Abwasserbeseitigung Kieler LandstralRe

1. Beschluss-/Entscheidungsvorschlag

Der Bauausschuss bestatigt seine Empfehlung vom 05.10.1993 (TOP 9) und den Be-
schluss des Magistrats vom 18.10.1993 (TOP Ill) und schlief3t auf Grundlage von § 31 Ab-
satz 4 Ziffer 2 des Landeswassergesetzes die an der Kieler Landstral3e liegenden
Grundstlcke ganz von der Abwasserbeseitigungsverpflichtung aus.

2. Beschluss/Entscheidung/Empfehlung (abweichend oder ergénzend vom o.g. Vorschlag)

Sitzung am TOP

Beratungsergebnis |:| offentlich |:| nichtéffentlich

Ja-Stimmen Nein-Stimmen | Enthaltungen Beglaubigt

|:| einstimmig |:| mit Stimmenmehrheit

in das Berichtswesen
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In der BA-Sitzung vom 24.05.2005 wurde der Eigenbetrieb Stadtentwasserung gebeten,
beziglich der Abwasserbeseitigung der Grundstiicke der Kieler Landstral3e zu priifen,

a) ob das Einleiten des Abwassers der Anlieger der Kieler Landstral3e in eine zentrale
Sammelanlage

oder

b) ein Anschluss an die Grundstiicksklaranlage des Landesbetriebes flr StralRenbau
und Verkehr Schleswig-Holstein eine kostengtinstige und rechtlich realisierbare
Entsorgungsmoglichkeit darstellt.

Die Ergebnisse der Prifung liegen nun fur die 2 Varianten vor und werden nachfolgend
kurz dargestellt und erlautert.

Variante A

Hier wurde eine Kleinklaranlage fir 48 EW gemal dem derzeitigen Stand der Technik be-
messen. Hierbei handelt es sich um eine vollbiologische Kleinklaranlage (2 Betonfertigteil-
behalter fir Vorklarung und den Bioreaktor), Platzbedarf ca. 15 m2. Die Kosten fur die Ver-
legung der Freigeféallekanalisation sowie der Einbau der Kleinklaranlage betragen ca.
148.000,00 €. Hinzu kommen noch die jahrlich anfallenden Kosten fir Wartung, Unterhal-
tung und Beprobung der Anlage. Die fiir die Aufstellung der Klaranlage erforderliche
Grundstucksflache wéare noch von der Stadtentwésserung zu erwerben.

Variante B

Hier wurde eine Klaranlage fir 70 EW bemessen (Anlieger der Kieler Landstral3e + Baube-
triebshof des Landesbetriebes fiir StraRenbau und Verkehr). Die bereits bestehende Anla-
ge ware nur bedingt nutzbar (evtl. der Schacht als Teil der Vorklarung). Diese fir 20 EW
ausgelegte Anlage ist nach heutigen Gesichtspunkten nicht mehr genehmigungsfahig. Als
Bestand ist sie aber weiter nutzbar, da die Uberwachungswerte eingehalten werden. Bei
einer Erweiterung der Klaranlage auf 70 EW wéare eine komplett neue Anlage, die dem der-
zeitigen Stand der Technik entspricht, zu errichten. Dies ware dann eine Anlage mit 4 ein-
zelnen Behaltern und einem Probenahmeschacht. Die biologische Reinigung wiirde mit
Schwebekdrpern als Biofilmtrager erfolgen. Der Platzbedarf fur eine solche Anlage wirde
ca. 30 m2 betragen. Fir die Heranfiihrung des Abwassers an die Klaranlage muisste das
Abwasser Uber die vorhandene Grundsticksentwasserung des Grundstiickes (Stz. DN
150) Kieler Landstral3e 58 mit abgeleitet werden. Die Kosten fiir die Verlegung der Freige-
fallekanalisation sowie die Errichtung der Klaranlage betragen ca. 160.000,00 €. Hinzu
kommen noch die jahrlich anfallenden Kosten fiir Wartung, Unterhaltung und Beprobung
der Anlage. Kostensteigernd auf diese Variante kdnnte sich noch der Baugrund sowie
Baumbewuchs im Bereich des geplanten Standortes der KA auswirken. Hieriiber kbnnen
noch keine Aussagen getroffen werden, da hierfirr ein Bodengutachten erforderlich wére.
Die fur die Aufstellung der Klaranlage erforderliche Grundstiicksflache ware noch von der
Stadtentwasserung zu erwerben.

Zusammenfassung

Bei beiden Varianten wirden die zu verlegende Kanalleitung und die Kleinklaranlage Be-
standteil der 6ffentlichen Einrichtung Schmutzwasserbeseitigung werden. Die zu tatigenden
Investitionen waren daher von der Stadtentwdsserung zu tragen. Kanalanschlussbeitrage

Fortsetzung Ergangzungs-
blatt Nr.
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stiinden diesen Kosten nicht gegeniber, darliber hinaus hétten die Grundstickseigentimer
die Kosten fur den Anschluss ihres Grundstiickes sowie die fiir die Aul3erbetriebnahme
vorhandenen Klargruben zu tibernehmen. Der mit beiden Loésungen verbundene Betriebs-
und Unterhaltungsaufwand wird von der Stadtentwéasserung als erheblich eingestuft.

Zusammenfassend rét die Stadtentwésserung von einer Umsetzung der Varianten A oder B
sowie dem Anschluss der Grundstiicke an die zentrale ¢ffentliche Einrichtung Schmutz-
wasserbeseitigung aus Kostengriinden ab. Wie bei anderen Wohngebduden im Aul3enbe-
reich auch (z. B. Stormsteich, Klosterholz/Blauer Lappen und Bellerkrug) wird vorgeschla-
gen, die Grundstiicke von der Abwasserbeseitigungsverpflichtung auszuschliel3en und die
zukunftige Abwasserbeseitigung durch private Kleinklaranlagen, die dem geltenden Stand
der Technik entsprechen, sicherzustellen.

ltzehoe, Datum Unterschrift Werkleiter

Schr/Aussch.Mai 2006/TOP 6_SV Kieler LandstraBe




	Sitzungsvorlage
	Bauausschuss
	Beratungsergebnis
	 Erläuterung


	TOP 5.pdf
	Sitzungsvorlage
	Bauausschuss
	Umbau des Schmutzwasserpumpwerks Bekstraße
	Beratungsergebnis
	 Erläuterung




	TOP 6.pdf
	Sitzungsvorlage
	Bauausschuss
	Abwasserbeseitigung Kieler Landstraße
	Beratungsergebnis
	 Erläuterung
	 Erläuterung





